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Gesetz
 
zur Neuregelung der Partizipation im Land Berlin
 

Vom 5. Juli 2021 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1
 
Gesetz zur Förderung der Partizipation
 

in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin
 
(Partizipationsgesetz – PartMigG)
 

Abschnitt 1
 
Allgemeiner Teil
 

§ 1
 
Ziel des Gesetzes
 

Ziel dieses Gesetzes ist die Förderung der Partizipation und Stär
kung der Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die 
Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Personen mit 
Migrationsgeschichte in allen Lebensbereichen in der durch Vielfalt 
und Migration geprägten Berliner Stadtgesellschaft (Migrationsge
sellschaft). Um dieses Ziel zu erreichen soll das Land Berlin insbe
sondere 
1.	 die Belange von Personen mit Migrationsgeschichte im Rahmen 

seiner Aufgabenwahrnehmung berücksichtigen, die migrations
gesellschaftliche Ausrichtung in seinem Verantwortungsbereich 
fördern und die migrationsgesellschaftliche Kompetenz der Ber
liner Verwaltung weiter stärken, 

2.	 die Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund ge
mäß ihrem Anteil an der Berliner Bevölkerung im öffentlichen 
Dienst des Landes Berlin gezielt fördern und 

3.	 die die Partizipation fördernden Strukturen auf Landes- und Be
zirksebene sichern und weiterentwickeln sowie Personen mit 
Migrationsgeschichte und ihre zivilgesellschaftlichen Organisa
tionen fördern, einbinden und unterstützen. 

§ 2 
Grundsätze 

(1) Die Berliner Stadtgesellschaft ist durch Vielfalt und Migration 
geprägt. Diese Vielfalt soll sich durch dieses Gesetz in allen Berei
chen der Gesellschaft abbilden. 

(2) Die Migrationsgesellschaft setzt die Integrationsfähigkeit aller 
Teile der Bevölkerung voraus. Das Land Berlin sieht die Förderung 
dieser gesellschaftlichen Integrationsfähigkeit als Daueraufgabe an. 

(3) Offenheit, Respekt und Veränderungsbereitschaft sind Grund
lage für ein gedeihliches und friedvolles Zusammenleben. 

(4) Das Land Berlin stellt sich jeder Form von Rassismus, Anti
semitismus und anderen Formen von Diskriminierung entgegen und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile für Personen mit 
Migrationsgeschichte hin. 

(5) Das Land Berlin schätzt die sozialen, kulturellen, ökonomi
schen und sprachlichen Potenziale von Personen mit Migrationsge
schichte sowie sprachliche, religiöse, weltanschauliche und kultu
relle Vielfalt. Diese Potenziale und Vielfalt gilt es zu schützen und 
zu fördern. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

typische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und 
Religion anknüpfen. 

(2) Eine Person verfügt über einen Migrationshintergrund, wenn 
sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehö
rigkeit nicht durch Geburt besitzt. 

(3) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die bei den öffent
lichen Stellen nach § 4 Absatz 1 beschäftigten Beamtinnen und 
Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildenden, 
Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Richterinnen 
und Richter. 

(4) Migrationsgesellschaftliche Kompetenz umfasst die Fähigkeit 
1.	 bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen 

auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und 
ihre Belange berücksichtigen zu können, 

2.	 die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit 
Migrationsgeschichte entstehenden teilhabehemmenden Aus
wirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie 

3.		 insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrations
geschichte respektvoll und frei von Vorurteilen und Diskrimi
nierung zu behandeln. 

§ 4 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung, für landesun
mittelbare öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen, für den Rechnungshof von Berlin und für die Berliner Be
auftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit sowie für die Gerichte und die Behörden der Staats
anwaltschaft des Landes Berlin, den Verfassungsgerichtshof und für 
das Abgeordnetenhaus von Berlin soweit diese Verwaltungsaufga
ben wahrnehmen (öffentliche Stellen). 

(2) Soweit das Land Berlin unmittelbar oder mittelbar Mehrheits
beteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder Perso
nengesellschaften hält oder erwirbt, wirkt es darauf hin, dass die 
Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes auch von diesen beachtet und 
die Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Soweit es Minder
heitsbeteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts oder 
Personengesellschaften hält oder erwirbt, wird es sich dafür einset
zen, dass die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes Beachtung fin
den und die Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. 

Abschnitt 2
 
Migrationsgesellschaftliche Ausrichtung
 

der Berliner Verwaltung
 

§ 5
 
Maßnahmen zur Berücksichtigung
 

migrationsgesellschaftlicher Belange
 

(1) Die öffentlichen Stellen nach § 4 Absatz 1 berücksichtigen im 
eigenen Zuständigkeitsbereich die Belange der Migrationsgesell
schaft. Sie richten ihre Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und ziel
gruppengerecht aus. 

(2) Die Umsetzung der Vorgaben aus § 1 Satz 2 ist besondere Auf
gabe der Führungskräfte und soll bei der Beurteilung ihrer Leistung 
berücksichtigt werden. 

(1) Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit (3) Der Senat ergreift landesweit Maßnahmen zur Stärkung der 
Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert wer- gleichberechtigten Teilhabe und zur Beseitigung struktureller Be
den und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zu- nachteiligung von Personen mit Migrationsgeschichte und entwi
geschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phäno- ckelt diese stetig fort. 
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(4) Bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei sonstigen 
Vorhaben, Maßnahmen und Programmen sind die möglichen Aus
wirkungen auf Personen mit Migrationsgeschichte zu beurteilen und 
deren Bedarfe zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen und zu dokumen
tieren, ob die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes eingehalten 
werden. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Maßnahmen zur Be
rücksichtigung von Belangen der Migrationsgesellschaft sollen mit 
den in § 11 des Landesantidiskriminierungsgesetzes vom 11. Juni 
2020 (GVBl. S. 532) formulierten übergreifenden Maßnahmen zur 
Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt abgestimmt 
werden. 

§ 6
 
Stärkung der migrationsgesellschaftlichen Kompetenz
 

(1) Der Erwerb und die Weiterbildung von migrationsgesell
schaftlicher Kompetenz als Teil von Diversity Kompetenz sollen für 
die Beschäftigten insbesondere durch Fortbildungsangebote und 
Qualifizierungsmaßnahmen sichergestellt werden. Die migrations
gesellschaftliche Kompetenz kann auch im Rahmen von Fortbildun
gen zu Diversity erworben werden. 

(2) Die migrationsgesellschaftliche Kompetenz ist bei der Be
urteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der 
Beschäftigten entsprechend ihrer Tätigkeit zu berücksichtigen. 

Abschnitt 3
 
Gezielte Förderung der Beschäftigung von
 

Personen mit Migrationshintergrund
 
im öffentlichen Dienst
 

§ 7
 
Förderung der Beschäftigung von Personen 

mit Migrationshintergrund entsprechend 
ihrem Anteil an der Berliner Bevölkerung 

im öffentlichen Dienst 
(1) Das Land Berlin soll die Beschäftigung von Personen mit 

Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Berliner 
Bevölkerung gezielt fördern. 

(2) Der Senat entwickelt eine Strategie und ergreift landesweit 
Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von Personen mit 
Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Berliner 
Bevölkerung und zur Sicherstellung des Anteils von Personen mit 
Migrationshintergrund unter den Beschäftigten. 

(3) Die öffentlichen Stellen nach § 4 Absatz 1 wirken aktiv auf die 
Förderung der Beschäftigung von Personen mit Migrationshinter
grund entsprechend ihrem Anteil an der Berliner Bevölkerung und 
die Sicherstellung des Anteils von Personen mit Migrationshinter
grund unter den Beschäftigten hin. Die Erfüllung dieser Verpflich
tung ist besondere Aufgabe der Führungskräfte. 

§ 8
 
Datenerhebung für die Personalplanung
 

(1) Die öffentlichen Stellen nach § 4 Absatz 1 erheben nach Ein
holung einer schriftlichen Einwilligung bei den sich bewerbenden 
Personen sowie bei den Beschäftigten, ob es sich bei ihnen um Per
sonen mit Migrationshintergrund handelt. Die Daten werden zum 
Zwecke der Umsetzung von Maßnahmen nach diesem Abschnitt 
und für statistische Zwecke erhoben. Benachteiligungen auf Grund 
von Angaben oder fehlenden Angaben zum Migrationshintergrund 
sind verboten. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen bei der erhebenden Stelle widerrufen werden. Im Falle des 
Widerrufs sind die Daten unverzüglich zu löschen und der wider
rufenden Person eine Bestätigung des Widerrufs zu übermitteln. 

(2) Die sich bewerbenden Personen und die Beschäftigten sind 
vor Erteilung der Einwilligung über die Erhebung der Daten zum 
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Migrationshintergrundes dar
auf hinzuweisen, dass 

1.	 die Angaben freiwillig sind, 
2.	 die Erhebung und Verarbeitung zum Zwecke der Umsetzung 

von Maßnahmen der Personalplanung nach diesem Abschnitt 
mit dem Ziel der Sicherstellung und Erhöhung des Anteils von 
Beschäftigten mit Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst 
sowie für statistische Zwecke nach § 21 und dem Personalstruk
turstatistikgesetz vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 490), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. 
S. 842) geändert worden ist, erfolgt, 

3.	 ihnen keine Nachteile auf Grund einer Angabe oder einer feh
lenden Angabe erwachsen, 

4.	 die Einwilligung jederzeit bei der die Daten erhebenden Stelle 
schriftlich widerrufen werden kann, 

5.	 die Angaben im Falle des Widerrufs unverzüglich gelöscht wer
den und diese Löschung schriftlich bestätigt wird und 

6.	 die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Wi
derruf erfolgten Verarbeitung durch den Widerruf nicht berührt 
wird. 

§ 9
 
Förderung der Beschäftigung von
 

Personen mit Migrationshintergrund
 

(1) Jede öffentliche Stelle nach § 4 Absatz 1 mit mindestens 40 
Beschäftigten führt eine Bestandsaufnahme und Analyse der Be
schäftigtenstruktur unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fluk
tuation oder Einsparungsmaßnahmen durch. Für jede Besoldungs-
und Entgeltgruppe sowie jede Vorgesetzten- und Leitungsebene ist 
festzustellen, ob Personen mit Migrationshintergrund gemäß ihrem 
Anteil an der Berliner Bevölkerung beschäftigt sind. Die Zahl der 
Auszubildenden sowie Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwär
ter, getrennt nach mit oder ohne Migrationshintergrund, Laufbahn 
oder Berufsfachrichtung und Ausbildungsberuf ist darzustellen. Ein 
Rückschluss auf einzelne Beschäftigte ist auszuschließen. 

(2) Auf der Grundlage der Analyse nach Absatz 1 erstellt die öf
fentliche Stelle nach § 4 Absatz 1 einen Plan zur Förderung der Be
schäftigung von Personen mit Migrationshintergrund. Der Förder
plan ist für einen Zeitraum von fünf Jahren zu erstellen und danach 
fortzuschreiben. Spätestens nach drei Jahren ist er an die aktuelle 
Entwicklung anzupassen. 

(3) Der Förderplan beinhaltet Maßnahmen zur Personalgewin
nung. Ziel des Förderplans ist die Förderung und Sicherstellung des 
Anteils von Personen mit Migrationshintergrund in den einzelnen 
Besoldungs- und Entgeltgruppen der einzelnen Laufbahn oder Be
rufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetzten- und Leitungsebenen. 
Zu diesem Zweck sind Zielvorgaben festzulegen. 

(4) Maßnahmen zur Personalgewinnung umfassen mindestens 
Festlegungen, in welcher Zeit und mit welchen personellen, organi
satorischen und fortbildenden Maßnahmen die Ziele nach § 7 inner
halb der jeweiligen öffentlichen Stelle erreicht werden sollen. 
(5) Die öffentliche Stelle kann zur Umsetzung der Verpflichtun

gen nach den Absätzen 2 bis 4 auf landesweite Maßnahmen des Se
nats nach § 7 Absatz 2 zurückgreifen. 

§ 10 
Stellenausschreibungen 

(1) Bei Stellenausschreibungen und öffentlichen Bekanntmachun
gen ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Personen mit 
Migrationsgeschichte ausdrücklich erwünscht sind. 

(2) Zur gezielten Ansprache von Personen mit Migrationsge
schichte sollen zusätzlich zur gängigen öffentlichen Ausschreibung 
geeignete Personalmarketingmaßnahmen ergriffen werden. 

§ 11 
Auswahlverfahren 

(1) Es sind mindestens so viele Personen mit Migrationshinter
grund zu Auswahlgesprächen einzuladen wie es ihrem Anteil an der 
Berliner Bevölkerung entspricht, sofern sie die geforderte Qualifika
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tion besitzen und Bewerbungen von Personen mit Migrationshinter
grund in ausreichender Zahl vorliegen. Die Vorgaben des § 6 des 
Landesgleichstellungsgesetzes in der Fassung vom 18. November 
2010 (GVBl. S. 502), das zuletzt durch Gesetz vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 531) geändert worden ist, bleiben hiervon unberührt. 

(2) Die Berücksichtigung von Personen mit Migrationshinter
grund gemäß Absatz 1 ist in geeigneter Form zu dokumentieren und 
den an der Personalauswahl Beteiligten rechtzeitig vor der Auswahl
entscheidung zur Kenntnis zu geben. 

(3) Soweit Dritte mit dem Auswahlverfahren beauftragt werden, 
ist sicherzustellen, dass die Regelungen dieses Gesetzes Beachtung 
finden. 

§ 12 
Einstellungen 

(1) Personen mit Migrationshintergrund, die eine zur Besetzung 
der Stelle oder Funktion gleichwertige Qualifikation (Eignung, Be
fähigung und fachliche Leistung) haben, sollen gezielt geworben 
und unter Beachtung des Vorrangs der in Artikel 33 Absatz 2 des 
Grundgesetzes festgelegten Grundsätze sowie den hierzu bestehen
den einfachgesetzlichen Vorschriften und unter Wahrung der Einzel
fallgerechtigkeit bei Einstellungen in besonderem Maße berücksich
tigt werden, um den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
in jeder Laufbahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Leitungs
ebene und Funktionsstelle der jeweiligen öffentlichen Stelle nach 
§ 4 Absatz 1 mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Bevölke
rung Berlins abzubilden. Die Vorgaben des § 8 des Landesgleich
stellungsgesetzes und die §§ 154 bis 158, 205 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch bleiben davon unberührt. 

(2) Die Berücksichtigung von Personen mit Migrationshinter
grund bei Einstellungen ist in geeigneter Form zu dokumentieren. 

§ 13 
Ausbildung 

(1) Ausbildungsplätze sollen verstärkt von Personen mit Migra
tionshintergrund unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit und 
mindestens ihrem Anteil an der Bevölkerung Berlins entsprechend 
besetzt werden, sofern sie die gleiche Qualifikation (Eignung, Be
fähigung, fachliche Leistung) wie Mitbewerbende ohne Migrations
hintergrund haben und Bewerbungen von Personen mit Migrations
hintergrund in ausreichender Zahl vorliegen. Die Vorgaben des § 7 
des Landesgleichstellungsgesetzes und die §§ 154 bis 158, 205 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 

(2) Die Berücksichtigung von Personen mit Migrationshinter
grund bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen ist in geeigneter 
Form zu dokumentieren. 

§ 14 
Gremien 

(1) Bei der Besetzung von Gremien, soweit eine öffentliche Stelle 
nach § 4 Absatz 1 für deren Mitglieder Berufungs- oder Entsen
dungsrechte hat, soll darauf hingewirkt werden, Personen mit Mig
rationshintergrund mindestens gemäß ihrem Anteil an der Berliner 
Bevölkerung zu berücksichtigen soweit für die Zusammensetzung 
des jeweiligen Gremiums keine besonderen gesetzlichen Vorgaben 
gelten. Gremien nach Satz 1 sind Beiräte, Kommissionen, Aus
schüsse, Verwaltungs- und Aufsichtsräte und vergleichbare Organe. 

(2) Absatz 1 gilt für die Entsendung von Vertretungen in Auf
sichtsräte außerhalb der Verwaltung entsprechend. 

Abschnitt 4
 
Beauftragte und Beiräte für Partizipation, 


Integration und Migration
 

§ 15
 
Beauftragte oder Beauftragter des Senats
 

von Berlin für Partizipation, Integration und Migration
 

(1) Der Senat ernennt unter Beteiligung und nach Anhörung des 
Landesbeirates für Partizipation und auf Vorschlag der für Integra

tion zuständigen Senatsverwaltung eine Beauftragte oder einen Be
auftragten des Senats von Berlin für Partizipation, Integration und 
Migration (nachfolgend Beauftragte oder Beauftragter). Die Ernen
nung erfolgt für fünf Jahre. Eine erneute Ernennung ist zulässig. 

(2) Die oder der Beauftragte ist im Auftrag des für Integration 
zuständigen Senatsmitgliedes tätig. Sie oder er fungiert zugleich als 
Ombudsperson für Menschen mit Migrationsgeschichte und verfügt 
über ein weisungsunabhängiges Presserecht. Sie oder er ist ressort
übergreifend tätig. 

(3) Zur Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nach diesem 
Gesetz beteiligen die Senatsverwaltungen die Beauftragte oder den 
Beauftragten bei allen normativen und sonstigen Vorhaben, Maß
nahmen und Programmen, soweit sie Fragen der Partizipation, Inte
gration, Migration und der Durchsetzung der gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte besonders berüh
ren, rechtzeitig vor Beschlussfassung. Im Übrigen unterstützen die 
öffentlichen Stellen nach § 4 Absatz 1 die Beauftragte oder den Be
auftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben. 

(4) Die oder der Beauftragte wirkt auf die Umsetzung der Ziele 
dieses Gesetzes hin, indem sie oder er insbesondere 
1.	 Konzepte, Strategien und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

den Senatsverwaltungen, dem Landesbeirat für Partizipation 
und mit Organisationen der Menschen mit Migrationsgeschichte 
zur Förderung der Partizipation, der Integration und der Durch
setzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Mi
grationsgeschichte entwickelt, 

2.	 Maßnahmen gegenüber den Senatsverwaltungen zur Förderung 
der Partizipation, der Integration und der Durchsetzung der 
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationsge
schichte sowie zur Behebung von struktureller Benachteiligung 
anregt, 

3.	 auf die Umsetzung der Maßnahmen nach den Abschnitten 2 und 
3 hinwirkt, 

4.	 Ansprechperson für den Landesbeirat für Partizipation ist, 
5.	 Ansprechperson für die Bezirksbeauftragten ist, 
6.	 Ansprechperson für Menschen mit Migrationsgeschichte ist und 

diese bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt, 
7.	 Ansprechperson für Organisationen der Menschen mit Migra

tionsgeschichte ist und diese fördert, einbindet und unterstützt. 
(5) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 4 Nummer 2 

kann sich die oder der Beauftragte insbesondere auf den Bericht 
nach § 21 Absatz 1 stützen. 

(6) Bei der oder dem Beauftragten wird eine Fachstelle für Parti
zipation in der Migrationsgesellschaft eingerichtet, die die oder den 
Beauftragten bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben 
fachlich und organisatorisch unterstützt. 

(7) Die Beratungsstelle bei der oder dem Beauftragten nimmt die 
Aufgabe nach Absatz 4 Nummer 6 wahr. 

§ 16
 
Bezirksbeauftragte für Partizipation 


und Integration
 

(1) In jedem Bezirk ernennt das Bezirksamt nach Anhörung des 
Bezirksbeirates für Partizipation und Integration bei der Bezirks
bürgermeisterin oder dem Bezirksbürgermeister eine Bezirksbeauf
tragte oder einen Bezirksbeauftragten für Partizipation und Integra
tion (nachfolgend Bezirksbeauftragte oder Bezirksbeauftragter). Die 
oder der Bezirksbeauftragte ist abteilungsübergreifend und fachlich 
eigenständig tätig. Die Entscheidungskompetenz und Verantwor
tung der zuständigen Fachämter bleibt unberührt. 

(2) Zur Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nach diesem 
Gesetz beteiligt das Bezirksamt die Bezirksbeauftragte oder den Be
zirksbeauftragten bei allen Vorhaben, Maßnahmen und Program
men, soweit sie Fragen der Partizipation, der Integration und der 
Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 
Migrationsgeschichte berühren, rechtzeitig vor Beschlussfassung. 
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Im Übrigen unterstützt es die Bezirksbeauftragte oder den Bezirks
beauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben. 

(3) Die oder der Bezirksbeauftragte wirkt auf die Umsetzung der 
Ziele dieses Gesetzes hin, indem sie oder er insbesondere 
1.	 die fachliche Ausrichtung der Arbeit des Bezirksamtes in Bezug 

auf die Partizipation, die Integration und Teilhabe von Menschen 
mit Migrationsgeschichte im Bezirk betreut und mitgestaltet, 

2.	 Konzepte, Strategien und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
den Abteilungen des Bezirksamtes, mit dem Bezirksbeirat für 
Partizipation und Integration und mit Organisationen der Men
schen mit Migrationsgeschichte zur Förderung der Partizipation, 
der Integration und der Durchsetzung der gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte entwickelt, 

3.	 Maßnahmen gegenüber den Abteilungen und Fachämtern des 
Bezirksamtes anregt, 

4.	 Ansprechperson für Menschen mit Migrationsgeschichte ist und 
Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Partizipation und 
gleichberechtigten Teilhabe anbietet, 

5.	 Ansprechperson für Organisationen von und für Menschen mit 
Migrationsgeschichte ist, 

6.	 notwendige Maßnahmen zur Stärkung der Menschen mit Migra
tionsgeschichte und ihrer Organisationen vor Ort ergreift und 

7.	 bezirkliche Ankommens- und Willkommensstrukturen fördert 
und gestaltet. 

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 3 Nummer 3 
kann die oder der Bezirksbeauftragte das Bezirksamt zur Stellung
nahme auffordern. 

(5) Die Bezirksbeauftragten schließen sich in einer Landesarbeits
gemeinschaft der Bezirksbeauftragten für Partizipation und Integra
tion zusammen. Diese hat die Möglichkeit, weisungsunabhängig 
Stellungnahmen zu veröffentlichen. 

§ 17
 
Landesbeirat für Partizipation 


(1) Es wird ein Landesbeirat für Partizipation gebildet, der den 
Senat in allen Fragen der Partizipation, Integration und gleich
berechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte be
rät und unterstützt (nachfolgend Landesbeirat). Zur Wahrnehmung 
dieser Aufgabe ist der Landesbeirat bei Vorhaben, Maßnahmen und 
Programmen des Senats frühzeitig zu beteiligen. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Landesbeirates sind: 
1.	 13 nach Absatz 6 gewählte Vertretungen von Menschen mit Mi

grationsgeschichte, einschließlich einer Vertretung der Aussied
lerinnen und Aussiedler, einer Vertretung geflüchteter Menschen 
und einer Vertretung einer Selbstorganisation lesbisch, schwu
ler, bisexueller, trans- und intergeschlechtlicher (LSBTI) Men
schen mit Migrationsgeschichte, 

2.	 eine Vertretung des Beirates für Angelegenheiten von Roma und 
Sinti, 

3.	 das für Integration zuständige Senatsmitglied, 
4.	 die oder der Beauftragte für Partizipation, Integration und Mig

ration, 
5.	 jeweils eine Vertretung 

a) des Rates der Bürgermeister, 
b) der Bezirksbeauftragten für Partizipation und Integration, 
c) der für Antidiskriminierung zuständigen Senatsverwaltung, 
d) des Hauptpersonalrates des Landes Berlin, 
e)		 der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Berlin, 
f) des Flüchtlingsrates Berlin,
 
g) der Industrie- und Handelskammer zu Berlin sowie der 


Handwerkskammer Berlin,
 
h) des Landessportbundes Berlin,
 
i) des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
 

(3) Beratendes Mitglied des Landesbeirates ist eine Vertretung aus 
dem Landesbeirat für Menschen mit Behinderung. Der Landesbeirat 
kann die Aufnahme weiterer beratender Mitglieder beschließen. 

(4) An den Sitzungen des Landesbeirates nehmen die Senats
verwaltungen teil. Die Teilnahme soll auf der Ebene der Staatssekre
tärinnen und Staatssekretäre erfolgen. 

(5) Die Mitglieder des Landesbeirates werden jeweils für drei 
Jahre gewählt oder benannt. Für jedes Mitglied ist ein stellvertreten
des Mitglied zu wählen oder zu benennen. 

(6) Das für Integration zuständige Senatsmitglied hat den Vorsitz 
des Landesbeirates. Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzes erfolgt 
durch den Landesbeirat auf Vorschlag der Vertretungen von Perso
nen im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 und 2. 

(7) Für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Landes
beirates im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 ist bei der für Integra
tion zuständigen Senatsverwaltung eine öffentliche Liste zu erstel
len, auf der sich Vereine der Menschen mit Migrationsgeschichte 
eintragen lassen können. Die Kriterien für eine Eintragung in die 
öffentliche Liste und das Wahlverfahren werden von der für Integra
tion zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung festge
legt. Stimmberechtigt sind die Vertretungen von Organisationen, die 
in dieser öffentlichen Liste eingetragen sind, sowie die Vertretungen 
der Menschen mit Migrationsgeschichte in den Bezirksbeiräten für 
Partizipation und Integration. Im Wahlverfahren soll berücksichtigt 
werden, dass die Mitglieder des Landesbeirates die Vielfalt der 
Menschen mit Migrationsgeschichte in der Berliner Stadtgesell
schaft hinreichend abbilden. Im Wahlverfahren soll darauf geachtet 
werden, dass die Zusammensetzung der gewählten Mitglieder die 
Vielfalt geschlechtlicher Identitäten widerspiegelt. Bei mindestens 
50 Prozent der gewählten Mitglieder muss es sich um Frauen han
deln. Zehn Sitze für Vertretungen von Menschen mit Migrationsge
schichte sollen entsprechend der fachlichen Themenbereiche der 
Senatsressorts gewählt werden. Drei Sitze sind für Vertretungen der 
in besonderem Maße durch Rassismus diskriminierten Gruppen vor
gesehen. 

(8) Die Vertretung und Stellvertretung der Roma und Sinti wird 
vom Beirat für Angelegenheiten von Roma und Sinti benannt. 

(9) Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(10) Bei der oder dem Beauftragten des Senats von Berlin für 

Partizipation, Integration und Migration wird eine Geschäftsstelle 
des Landesbeirates eingerichtet, die den Landesbeirat bei der Wahr
nehmung seiner Aufgaben fachlich und organisatorisch unterstützt. 
Die oder der Beauftragte des Senats für Partizipation, Integration 
und Migration ernennt unter Beteiligung des Landesbeirates die 
Leitung der Geschäftsstelle. 

§ 18
 
Beirat für Angelegenheiten von Roma und Sinti
 

(1) Es wird ein Beirat für Angelegenheiten von Roma und Sinti 
gebildet, der den Senat in allen Fragen der Partizipation und gleich
berechtigten Teilhabe von Romnja, Roma, Sintize und Sinti berät 
und unterstützt. Er umfasst Vertretungen der Romnja und Roma mit 
Migrationshintergrund und kann Vertretungen der deutschen Min
derheit der Sinti und Roma umfassen. 

(2) Der Beirat kann zu politischen Initiativen, die die Belange der 
ethnischen Minderheit der Roma betreffen, Stellung nehmen. Zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben ist der Beirat bei Vorhaben, Maß
nahmen, Strategien, Konzepten und Programmen des Senats, die die 
Belange der ethnischen Minderheit der Roma betreffen, frühzeitig 
zu beteiligen. 

(3) Stimmberechtigte Mitglieder des Beirates sind: 
1.	 Sechs nach Absatz 6 gewählte Vertretungen, die nach eigenen 

Angaben der ethnischen Minderheit der Roma angehören. Im 
Wahlverfahren soll darauf geachtet werden, dass die Zusam
mensetzung der gewählten Mitglieder die Vielfalt geschlecht
licher Identitäten widerspiegelt. Bei mindestens 50 Prozent der 
gewählten Mitglieder muss es sich um Frauen handeln. Je min
destens ein Sitz ist vorgesehen für: 
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a) eine Vertretung der ethnischen Minderheit der Roma mit 
dem Migrationshintergrund eines EU-Mitgliedstaats sowie 

b) eine Vertretung der ethnischen Minderheit der Roma mit 
dem Migrationshintergrund eines Drittstaates, 

2.	 die Staatssekretärin oder der Staatssekretär für Integration, 
3.	 die Staatssekretärin oder der Staatssekretär für Antidiskriminie

rung, 
4.	 die Staatssekretärin oder der Staatssekretär für Jugend und Fa

milie und 
5.	 die oder der Beauftragte des Senats von Berlin für Partizipation, 

Integration und Migration. 
Der Beirat kann die Aufnahme zusätzlicher beratender Mitglieder 
beschließen, insbesondere um die gesellschaftliche Vielfalt der 
Roma und Sinti in der Stadtgesellschaft hinreichend abzubilden. 

(4) Für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirates 
im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 ist bei der für den Beirat 
zuständigen Senatsverwaltung eine öffentliche Liste zu erstellen, 
auf der sich Vereine und Initiativen eintragen lassen können, wenn 
sie in Berlin aktiv sind und eine Roma oder eine Roma- und Sin
ti-Selbstorganisation sind, von der mehr als die Hälfte der Vor
standsmitglieder der ethnischen Minderheit der Roma angehören 
und entweder 
a) im Berliner Vereinsregister registriert sind oder 
b) über inhaltliche Projekterfahrung sowie eine Schwerpunktsetzung 

im Bereich der Partizipation und gleichberechtigten Teilhabe 
von Romnja, Roma, Sintize und Sinti verfügen. 

(5) Wählbar sind Einzelpersonen, die vorgeschlagen werden 
oder sich selbst zur Wahl stellen, wenn sie 
1.	 nach eigenen Angaben der ethnischen Minderheit der Roma 

angehören, 
2.	 ihren politischen Wirkungsort in Berlin haben und 
3.	 über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Partizipation und 

gleichberechtigten Teilhabe der ethnischen Minderheit der 
Roma verfügen. 

(6) Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirates im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 werden für die Dauer von drei Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nehmen ihr Amt ehrenamtlich wahr. Für 
jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu wählen. Die weite
ren Bestimmungen zum Wahlverfahren werden von der für den Beirat 
zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung festgelegt. 

(7) Das für den Beirat zuständige Senatsmitglied hat den Vorsitz 
des Beirates. Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzes erfolgt durch 
den Beirat auf Vorschlag der stimmberechtigten Mitglieder des Bei
rates im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1. 

(8) Die für Antidiskriminierung und Integration zuständigen Se
natsverwaltungen sind in fachlicher Hinsicht zu beteiligen. 

(9) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(10) Im Land Berlin wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die 

den Beirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben fachlich und 
organisatorisch unterstützt. 

§ 19
 
Bezirksbeiräte für Partizipation und Integration
 

(1) In jedem Bezirk wird ein Bezirksbeirat für Partizipation und 
Integration gebildet, der das Bezirksamt in allen Fragen der Partizi
pation, der Integration und gleichberechtigten Teilhabe von Men
schen mit Migrationsgeschichte berät und unterstützt (nachfolgend 
Bezirksbeirat). Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der Bezirks
beirat bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen des Bezirksam
tes frühzeitig zu beteiligen. Der Bezirksbeirat kann nach Maßgabe 
des § 9 Absatz 4 des Bezirksverwaltungsgesetzes eine Vertretung in 
die öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse der Bezirksverordneten
versammlung oder der Bezirksverordnetenversammlung entsenden. 
Die Bezirksbeiräte suchen den regelmäßigen Austausch untereinan
der sowie mit dem Landesbeirat. 

(2) Der Bezirksbeirat besteht aus Vertretungen von Menschen mit 
Migrationsgeschichte sowie aus Vertretungen, die auf Grund ihrer 
Kenntnisse in Fragen der Partizipation, der Integration und gleich
berechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte 
einen Beitrag zur Arbeit des Bezirksbeirates leisten können. Die 
Vertretungen von Menschen mit Migrationsgeschichte sollen die 
Mehrheit bilden. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied 
zu wählen oder zu benennen. Das Wahlverfahren wird vom Be
zirksamt festgelegt und durchgeführt. 

(3) An den Sitzungen des Bezirksbeirates nimmt das zuständige 
Bezirksamtsmitglied oder die Bezirksbürgermeisterin oder der Be
zirksbürgermeister teil. 

(4) Die Wahl des Vorsitzes sowie des stellvertretenden Vorsitzes 
erfolgt durch den Bezirksbeirat auf Vorschlag der stimmberechtigten 
Mitglieder. 

(5) Der Bezirksbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(6) Bei der oder dem Bezirksbeauftragten für Partizipation und 

Integration wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die den Bezirks
beirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben fachlich und organisa
torisch unterstützt. 

Abschnitt 5 
Mitarbeitendenbefragung, Berichtspflicht 

und Teilhabemonitoring 

§ 20
 
Mitarbeitendenbefragung zur Situation
 

von Beschäftigten mit Migrationsgeschichte
 

Jede öffentliche Stelle im Sinne des § 4 Absatz 1 erhebt mindestens 
alle fünf Jahre im Rahmen von anonymen Mitarbeitendenbefragungen 
Daten zur Situation von Beschäftigten mit Migrationsgeschichte und 
wertet diese aus. Auf Basis dieser Ergebnisse ergreifen die öffentlichen 
Stellen Maßnahmen zur Sicherstellung einer migrationsgesellschaft
lich ausgerichteten und diskriminierungsfreien Organisationskultur. 

§ 21 
Berichtspflicht und Teilhabemonitoring 

(1) Die öffentlichen Stellen nach § 4 Absatz 1 berichten der oder 
dem Beauftragten des Senats von Berlin für Partizipation, Integration 
und Migration alle drei Jahre über den Stand der Umsetzung der 
Maßnahmen nach den Abschnitten 2 und 3. Die statistischen Anga
ben nach § 8, die Ergebnisse der Mitarbeitendenbefragung nach § 20, 
die Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie die Pläne zur Förderung 
der Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund und de
ren Fortschreibungen oder Anpassungen nach § 9 sind zu übermitteln. 

(2) Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus mindestens alle 
drei Jahre über die Umsetzung der Ziele dieses Gesetzes. 

(3) Der Bericht nach Absatz 2 enthält insbesondere 
1.	 Informationen über die Tätigkeit der oder des Beauftragten des 

Senats von Berlin für Partizipation, Integration und Migration, 
2.	 eine Darstellung der Berichte nach Absatz 1 sowie eine Stel

lungnahme der Beauftragten oder des Beauftragten des Senats 
von Berlin für Partizipation, Integration und Migration dazu und 

3.	 eine Darstellung des durchgeführten Partizipations- und Teilha
bemonitorings des Landes Berlin. 

Abschnitt 6
 
Schlussvorschriften
 

§ 22 
Verwaltungsvorschriften 

Zur Ausführung dieses Gesetzes erforderliche Verwaltungsvor
schriften erlässt die für Integration zuständige Senatsverwaltung. 

§ 23
Übergangsregelungen 

(1) Die Ernennung der oder des Beauftragten des Senats von Berlin 
für Partizipation, Integration und Migration nach § 15 hat erstmalig 
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mit dem Ende der Amtszeit der derzeit amtierenden Beauftragten des 
Senats von Berlin für Integration und Migration zu erfolgen. 

(2) Für die nächste Wahl des Landesbeirates nach § 17 im Septem
ber 2021 gilt § 6 Absatz 1 des Partizipations- und Integrationsgeset
zes des Landes Berlin vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560) fort. 

Artikel 2
 
Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes
 

Das Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung vom 10. November 
2011 (GVBl. S. 692), das zuletzt durch Gesetz vom 22. Januar 2021 
(GVBl. S. 74) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1.	 § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Integrationsausschuss“ durch die 
Wörter „Ausschuss für Partizipation und Integration“ er
setzt.
 

b) Satz 2 und Satz 3 werden gestrichen.
 
c) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:
 

„Gesetzliche Sonderregelungen für den Ausschuss für Parti
zipation und Integration (§ 32) sowie den Jugendhilfe
ausschuss (§ 33) bleiben unberührt.“ 

2.	 § 20 Satz 3 wird gestrichen. 
3.	 § 21 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Bürgerdeputierten werden auf Grund von Wahlvor
schlägen der Fraktionen gewählt. Die Vorschläge sollen mindes
tens doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten wie 
auf die einzelnen Fraktionen Sitze entfallen. Die sich bewerben
den Personen sollen die Vielfalt der Menschen mit Migrations
geschichte im Sinne des § 3 Absatz 1 des Partizipationsgesetzes 
vom 5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) im Bezirk hinreichend abbilden. 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter der gewählten Bürgerdepu
tierten sind die auf demselben Wahlvorschlag an nächster Stelle 
stehenden Personen. Scheidet eine Bürgerdeputierte oder ein 
Bürgerdeputierter aus, so tritt an ihre oder seine Stelle die nächs
te Stellvertreterin oder der nächste Stellvertreter. Ist der Wahl
vorschlag erschöpft, haben die Unterzeichnerinnen und Unter
zeichner ihn mindestens in dem für das Nachrücken erforderli
chen Umfang zu ergänzen. Die gesetzliche Sonderregelung für 
den Ausschuss für Partizipation und Integration gemäß § 32 Ab
satz 2 Satz 3 bleibt unberührt.“ 

4.	 § 32 wird wie folgt gefasst: 

„§ 32
 
Ausschuss für Partizipation und Integration
 

(1) Der Ausschuss für Partizipation und Integration ist zustän
dig für Angelegenheiten, die nicht nur unerhebliche Auswirkun
gen auf die Partizipation, Integration und gleichberechtigte Teil
habe der Personen mit Migrationsgeschichte im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Partizipationsgesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. 
S. 842) haben. Vor einer Beschlussfassung in der Bezirks
verordnetenversammlung über Angelegenheiten nach Satz 1 soll 
er angehört werden. Das Nähere regelt die Bezirksverordneten
versammlung in ihrer Geschäftsordnung. 

(2) Dem Ausschuss für Partizipation und Integration gehören 
als Mitglieder an: 
1.	 neun Bezirksverordnete und 
2. sechs Bürgerdeputierte (§ 20). 
Die Mehrheit der Bürgerdeputierten soll aus Personen mit Mig
rationsgeschichte bestehen. Die Bürgerdeputierten des Aus
schusses für Partizipation und Integration werden auf Vorschlag 
der Vereine, die in die von der für Integration zuständigen 
Senatsverwaltung zu führenden Liste eingetragen sind, von der 
Bezirksverordnetenversammlung gewählt.“ 

5.	 In der Anlage zu § 37 Absatz 1 Satz 1 werden unter IV. 3. (Be
auftragte) die Wörter „‚Integrationsbeauftragte‘ oder ‚Integra
tionsbeauftragter‘“ durch die Wörter „‚Bezirksbeauftragte für 
Partizipation und Integration‘ oder ‚Bezirksbeauftragter für Par
tizipation und Integration‘“ ersetzt. 

Artikel 3
 
Änderung der Verordnung über die
 
Einschränkung der Mitteilungspflicht 

der Ausländerbeauftragten 
Die Verordnung über die Einschränkung der Mitteilungspflicht 

der Ausländerbeauftragten vom 21. Januar 1991 (GVBl. S. 29) wird 
wie folgt geändert: 
1.	 In der Überschrift werden die Wörter „der Ausländerbeauftrag

ten“ durch die Wörter „der oder des Beauftragten für Partizipa
tion, Integration und Migration“ ersetzt. 

2.	 § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 
Die oder der Beauftragte für Partizipation, Integration und 

Migration ist zu Mitteilungen nach § 87 Absatz 1 und 2 des Auf
enthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung nur verpflichtet, soweit 
dadurch die Erfüllung ihrer oder seiner eigenen Aufgaben nicht 
gefährdet wird.“ 

Artikel 4
 
Änderung des Personalstrukturstatistikgesetzes
 

Dem § 6 Absatz 5 Nummer 2 des Personalstrukturstatistikgeset
zes vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 490), das zuletzt durch Arti
kel 49 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 
worden ist, werden folgende Buchstaben h und i angefügt: 

„h) nicht deutsche Staatsangehörigkeit bei Geburt, 
i)	 nicht deutsche Staatsangehörigkeit mindestens eines Eltern

teils bei Geburt;“. 

Artikel 5
 
Änderung des Sportförderungsgesetzes
 

In § 1 Absatz 4 des Sportförderungsgesetzes vom 6. Januar 1989 
(GVBl. S. 122), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom 12. 
Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, werden die Wör
ter „§ 2 des Partizipations- und Integrationsgesetzes“ durch die 
Wörter „§ 3 Absatz 2 des Partizipationsgesetzes vom 5. Juli 2021 
(GVBl. S. 842)“ ersetzt. 

Artikel 6
 
Änderung des Landesgleichberechtigungsgesetzes
 

In § 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe g des Landesgleich
berechtigungsgesetzes in der Fassung vom 28. September 2006 
(GVBl. S. 957), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 
vom 4. März 2019 (GVBl. S. 210) geändert worden ist, werden die 
Wörter „für Integration und Migration“ durch die Wörter „von Ber
lin für Partizipation und Integration“ ersetzt. 

Artikel 7
 
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes
 

Das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz in der Fassung vom 22. Juli 
1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 618) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1.	 In § 34 Absatz 3 Buchstabe d werden die Wörter „§ 2 des Par

tizipations- und Integrationsgesetzes“ durch die Wörter „§ 3 
Absatz 2 des Partizipationsgesetzes vom 5. Juli 2021 (GVBl. 
S. 842)“ und das Wort „Migrantenverbänden“ durch die Wörter 
„Organisationen von Menschen mit Migrationsgeschichte“ er
setzt. 

2.	 In der Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 (Allgemeiner Zuständig
keitskatalog) wird unter Nummer 14 Absatz 14 das Wort „Integ
ration“ durch die Wörter „Partizipation und gleichberechtigte 
Teilhabe“ und das Wort „Zuwanderern“ durch das Wort „Zuge
wanderten“ ersetzt. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 54      15. Juli 2021

 

  

    
 

 
 
  

  

 

 

 

 

    
  

  
 

 
 

 

  
   

   

     

  

 
  

    

    

    

  

 
 

 
   

   

  

   
  

  

848 

Artikel 8
 
Änderung des Jugendhilfe- und 


Jugendfördergesetzes
 

Das Jugendhilfe- und Jugendfördergesetz in der Fassung vom 
27. April 2001 (GVBl. S. 134), das zuletzt durch Artikel 29 des Ge
setzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
1.	 § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 Nummer 8 werden die Wörter „des Integrations
ausschusses“ durch die Wörter „des Ausschusses für Partizi
pation und Integration“ ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „Integrationsausschuss“ 
durch die Wörter „Ausschuss für Partizipation und Integra
tion“ ersetzt. 

2.	 In § 38 Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 werden die Wörter „Integra
tions- und Migrationsfragen“ durch das Wort „Partizipation“ er
setzt. 

Artikel 9
 
Änderung des Schulgesetzes
 

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 618) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1.	 In § 111 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „des Integrations

ausschusses“ durch die Wörter „des Ausschusses für Partizipa
tion und Integration“ ersetzt. 

2.	 In § 113 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Integrations- und 
Migrationsfragen“ durch das Wort „Partizipation“ ersetzt. 

3.	 In § 115 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „Integrations- und 
Migrationsfragen“ durch das Wort „Partizipation“ ersetzt. 

Artikel 10
 
Änderung des Laufbahngesetzes
 

Das Laufbahngesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zu
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Februar 2021 (GVBl. 
S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1.	 In § 4 Absatz 3 wird das Wort „interkulturelle“ durch das Wort 

„migrationsgesellschaftliche“ ersetzt. 
2.	 In § 19 Absatz 3 werden nach dem Wort „sozialen“ die Wörter 

„sowie migrationsgesellschaftlichen“ eingefügt. 

Artikel 11
 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes
 

§ 72 Absatz 1 Nummer 6 des Personalvertretungsgesetzes in der 
Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337; 1995 S. 24), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 618) ge
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„6. darüber zu wachen, dass Pläne zur Förderung von Personen mit 
Migrationshintergrund nach § 9 des Partizipationsgesetzes vom 
5. Juli 2021 (GVBl. S. 842) erstellt und durchgeführt werden 
und die Eingliederung von Beschäftigten mit Migrations
geschichte in die Dienststelle sowie das Verständnis zwischen 
Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft zu fördern,“ 

Artikel 12
 
Änderung des Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes
 

In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Berliner Seniorenmitwir
kungsgesetzes vom 25. Mai 2006 (GVBl. S. 458), das zuletzt durch 
Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 451) geändert worden ist, werden 
die Wörter „§ 2 des Partizipations- und Integrationsgesetzes“ durch 
die Wörter „§ 3 Absatz 2 des Partizipationsgesetzes vom 5. Juli 2021 
(GVBl. S. 842)“ ersetzt. 

Artikel 13
 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tage 
nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Partizipations- und Integrationsgesetz 
des Landes Berlin vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560) außer 
Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt zu Beginn der 19. Wahlperiode des Abgeordne
tenhauses in Kraft. Für den Integrationsausschuss der Bezirksver
ordnetenversammlungen der 18. Wahlperiode des Abgeordneten
hauses ist das Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes 
Berlin vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560) weiter anzuwen
den. 

(3) Artikel 8 tritt zu Beginn der 19. Wahlperiode des Abgeordne
tenhauses in Kraft. Für den Jugendhilfeausschuss der Bezirksver
ordnetenversammlungen sowie für den Landesjugendhilfeausschuss 
der 18. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses ist das Partizipations- 
und Integrationsgesetz des Landes Berlin vom 15. Dezember 2010 
(GVBl. S. 560) nach Maßgabe von § 35 Absatz 3 sowie § 39 Ab
satz 1 Satz 3 des Jugendhilfe- und Jugendfördergesetzes weiter an
zuwenden.“ 

Berlin, den 5. Juli 2021 

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
 

Ralf W i e l a n d
 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
 

Der Regierende Bürgermeister
 
Michael M ü l l e r
 


